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�.""J,��'r� ÖSTERREICHIS CHER ARBEITER 
lr� + 

KAM M E RTAG 

A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen 

Betreff· 

Unsere ZAlchen 
WR-ZB-4211 

4211 

1. Entwurf eines 2. Abgabenänderungs­
gesetzes 1987 

2. Entwurf eines Grunderwerbsteuer­
gesetzes 1987 
S t e l  1 u n g n a h  m e n 

Telefon (0222) 653765 

Durchwahl 377 
Datum 

27.4.1987 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet je 25 Exemplare seiner 

Stellungnahmen zu den im Betreff genannten Gesetzentwürfen zur gefälligen 

Information. 

Der Präsident: 

Beilagen 

Telegramme: Arbkammer Wien · Telex 131690 

Der 
iA 

Kamm7:mts;ir;ktor: 

(/UfW{ 
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\1 ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

/-A-tO-lI Wien, Prinz-Eugen-Straße 2Q-z? Postr�,-., 5J� 

L 

An das 
Bundesministerium 
für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4 - 8 
1015 Wie n 

Ihre Zeict.en 
, ,I 

GZ. 10 0202/5-IV/10/87 HR/Dr .i.J!ßi/421l 

Betreft: 

Entwurf eines Grunderwerbsteuer­
gesetzes 1987; Stel l ungnahme 

Telefon (C22�) 6537 es 

J ' Du'ch .... "hl 
..... , ;,..; 377 

.-

1987 -01(- - 9 

Datum 

2.4;1987 

Zum vorl iegenden Entwurf erlaubt sich der Österreichische Arbeiterkammertag 

folgende Stellungnahme abzugeben: 

Einleitend ist festzustellen, daß der Hinweis auf die Vorschläge der Steuer­

reformkommission nicht den tatsächlichen Verhandlungsergebnissen dieser Kom­

mission entspricht. Die Steuerreformkommission verlangte gerade fUr den Be­

reich des sozial en Wohnbaus flankierende Maßnahmen und der bei diesem Beschluß 

anwesende Arbeitnehmervertreter verlangte, daß die Kosten dieser flankierenden 

Maßnahmen im Grunderwerbsteueraufko�nen Deckung finden mUssen (Seite 93 f der 

Dokumentation zur Steuerreformkommission). 

Hinsichtlich des geltenden Grunderwerbsteuergesetzes hat der Österreichische 

Arbei terkarnmertag schon rnohnllJ 1 s auf prak tische Probleme hi nge\'Ii esen. 

Als \·ri cht i g ste Fragen \'lLlt'dell ilufgez ci gt : 

Nichteinhaltung der 8-j�ihrjgcn Enichtungsfrist bei Vorliegen von GrUnden, 

die der Hohnungsertichter' (I'!ollflung:,\/cY'Lli;r) nicht zu vertreten hat. 
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• 

• 

KAMMER FÜR ARBEITER UND ANGESTELL.TE FÜH WIEN 2. Dia!: 

Definition der höchstzulässigen Nutzfläche und des Ausmaßes einer nachträg­

lichen Abänderung von Bauplänen bzw. Urnwidmung von Flächen. 

Auseinanderfallen der Wohnbauförderungspraxis der Länder und der Grunder­

werbsteuerbefreiungstatbestände. 

Diese Probleme rechtfertigen es aber nach Ansicht des Österreichischen Arbeiter� 

kammertages nicht,. daraus den Sc�luß einer Abschaffung aller sozial motivierten 

Ausnahmebestimmungen im Grunderwerbsteuergesetz zu ziehen. Durch eine präzisere 

Definition der Ausnahmebestimmungen in § 4 Grunderwerbsteuergesetz könnten zu­

mindest Schwierigkeiten, die sich aus der ständig schwankenden Judikatur von 

Verwaltungsgerichtshof und Verfassungsgerichtshof in manchen Punkten ergaben, 

ausgeschalten werden. Es wird dab�� nicht Ubersehen, daß aufgrund der Erkennt­

nisse des Verfassungsgerichtshofs die Ausnahmebestimmungen so formuliert werden 

müssen, daß der soziale Charakter des Hohnbauvorhabens deutlicher herausgear­

beitet wird. Wenn dies auch im Rahmen einer Objektsteu,er schv/ierig ist, so er­

scheint es keineswegs unmöglich. Eine Möglichkeit wäre, die Befreiungstatbe­

stände an die tatsächliche Vergabe von Hohnbauförderungsmitteln zu binden, 

was eine Ubertragung der Gesetzgebungskompetenz an die Länder voraussetzkn 

würde. 

Der Österreichische Arbeiterkammertag lehnt den Gesetzentwurf in der vorliegen­

den Form nachdrUcklieh ab, weil die dadurch erzielte Verwaltungsersparnis nicht. 

darüber hinwegtäuschen darf, daß eine zusätzliche Abgabenbelastung des sozialen 

Wohnbaus eintritt, während andere GrllndstUckserwerbsvorgänge entlastet werden. 

Letztlich wird diese Lastenverschiebung entsprechend höhere Wohnbauförderungs­

mittel erfordern. Eine solche Maßnahme muß auch im Rahmen der Steuerreformüber­

legungen als falscher Schritt angesehen werden, weil sie eher zu einer Verschie­

bung der Steuerlast auf die ohnehin zu sehr belasteten Arbeitneh�er führt. 

Sollte in der Kürze der Zeit eine NelJgestaltung des Grunderwerbsteuerrechts im 

Sinne einer Verländerung noch n i cht möglich sein , dann verlangt der Österreichi­

sche Arbeiterkammertag die ßerUcksichtigung folgender Punkte: 

Di e soz i al mot i vi ertcn 1\1lSI1ilhJlIebcs ti IllJIlungen IllUssen aufrechter halten werden. 

Der sehr umfassende CrutldLoLbrstand des § 1 Grunderwerbsteuergesetz, der 

auch den Gedanken des \'1irlschaftlichell eigentums aufgre i ft, sollte n i cht 

angetastet werden. 
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. 
, 

KAMMER FüR ARBEITER UND ANGESTELLTE FOt=f WIEN 3. 

§§ 5-7 des jetzt geltenden Grunderwerbsteuergesetzes sollten ni cht wi eder 

in Kraft gesetzt werden, wei l  si e i m  gewerbli chen Berei ch zu umfangrei chen 

Umgehungsgeschäften führen könnten. 

Im gewerblichen Berei ch stellen d i e  §§ 2 und 9 des Strukturverbesserungsge­

setzes nicht unerhebli che Grunderw e r b st euerbegünsti gungen dar. Der Öster­

reichische Arbeiterkammertag i st der huffassung, daß durch di e Strei chung 

dieser Bestimmungen Mi ßbräuche verhi ndert würden. 

Der Befreiungstatbestand de� § 3 Abs. 1 Z. 3 für Erwerbsvorgänge im Berei ch 

der Landwirtschaft sollte kei nesfalls wei ter gelockert werden, weil di e 

Fassung des jetzt in Kraft stehenden § 4 Abs. 3 Grunderwerbsteuergesetz im 

praktischen Vollzug bereits zu erheblichen BegUnstigungen führt. 

Di e entscheidendste- Bel astungsverschiebung \I/ürde si ch aufgrund des Ent\vurfes 
:1 

BlaU 

beim Ersterwerb von Ei gentumswohnungen ergeben, wei l  h i er i n  die Bemessungs-

grundlage auch die Baukosten einschli eßli ch Umsatzsteuer mi tei nzubezi ehen 

sind. Die schwierige Frage der Bauherrnei genschaft würde erhebli che prakti ­

sche Pro�eme in di esem Zu sammenhang verursachen. Es sollte daher jedenfalls 

der Grundstücksantei l  ledigli ch bei m  Ersterwerb von Ei gentumswohnungen m i t  

Grunderwerbsteuer belastet wrrden. Zu problemati schen Konsequenzen wi Jd auch 

der häufi ge Fall des Rückt ri tts von Kaufanwartschaften führen. H ie� kommt es 

zu ei ner mehrfachen Belastung der selben L i egen schaft , ohne daß di e Li egen­

schaft auch tatsächlich mehrfach umgesetzt wurde. 

Der Präsi dent: Der Kammeramtsdi rektor: 

----
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